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                                  Geschäftsführung 
                                  Hauptausschuss und Rat 
 

   
 

   
 
 

Es informiert Sie 
 
Telefon  (0202) 
Fax        (0202) 
E-Mail 
 
Datum 

Anja Domagalla-Rohde 
 
563 66 36 
563 84 64 
anja.domagalla@stadt.wuppertal.de 
 
30.06.11   13:30 Uhr  

 

Einladung 

Hiermit lade ich Sie zu den öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzungen des Hauptausschusses 
und des Rates der Stadt Wuppertal ein. 
 
Hauptausschuss Sitzungstermin: Mittwoch, 13.07.2011, 16.00 Uhr 
 Ort, Raum: Rathaus Barmen, Sitzungssaal 
Rat Sitzungstermin: Montag,   18.07.2011, 16.00 Uhr 
 Ort, Raum: Rathaus Barmen, Sitzungssaal 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
 
 
Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1  Übergeordnete Angelegenheiten  
   

 1.1  Beschluss über eine Ehrung (nur Rat)  
   

  
2  Fragestunde (nur Rat)  
   

 2.1  Familienbüro 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 22.06.2011 

VO/0588/11 

   

  
3  Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO (nur 

Hauptausschuss) 
 

   

Stadtbote Nr. 18/2011 
                Seite 2



  Seite: 2/4 
 
 

  
3.1  Bürgerantrag gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW auf 

Senkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B 
VO/0496/11 

   

  
4  Fraktionsanträge  
   

 4.1  Familienkarte 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 12.04.2011 

VO/0354/11 

   

 
4.2  Aufstellung eines Inklusionsplans 

Antrag der FDP- Fraktion vom 08.06.2011 
VO/0527/11 

   

 
4.3  Verzicht auf Schließung eines Gymnasiums zugunsten 

der Einrichtung einer sechsten Gesamtschule 
Antrag der FDP-Fraktion vom 10.06.2011 

VO/0540/11 

   

 
4.4  Elternbeitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr  

- Auswirkungen auf Wuppertal - 
Antrag der FDP-Fraktion vom 30.06.2011 

VO/0600/11 

 
 
5  Fraktionsanträge, die vom Rat zur Vorberatung 

verwiesen wurden (§ 8 der Geschäftsordnung für den 
Rat der Stadt) 

 

  N.N: 

  
6  Ortsrecht  
   

 6.1  3. Änderungssatzung der 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Wuppertal vom 
02.04.2009 

VO/0487/11 

   

 
6.2  Festsetzung privatrechtlicher Entgelte für die 

Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder 
der Stadt Wuppertal (Entgeltordnung) 

VO/0566/11 

   

 
7  Haushaltsangelegenheiten  
   

 7.1  Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Wuppertal 
zum 31.12.2009 

VO/0561/11 

   

 8  Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements  
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 8.1  Gründung des Jobcenters Wuppertal - Anstalt 
öffentlichen Rechts 

VO/0370/11 

   

 
8.2  Jahresabschluss 2010 der Kinder- und 

Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 
 

VO/0451/11 

8.3  Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und 
Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal für das 
Geschäftsjahr 2010 

VO/0571/11 

   

 8.4  Jahresabschluss 2010 der Wirtschaftsförderung 
Wuppertal Anstalt öffentlichen Rechts 

VO/0475/11 

   

8.5  Jahresabschluss 2010 der Stadtsparkasse Wuppertal VO/0489/11 
   

 
9  Planverfahren  
   

 9.1  Satzung über die Abweichung von den Merkmalen der 
endgültigen Herstellung für die Hainstraße - 
Abweichungssatzung Hainstraße 

VO/0294/11 

   

 
9.2  Satzung über die Abweichung von den Merkmalen der 

endgültigen Herstellung für die Straße  Mählersbeck - 
Abweichungssatzung Mählersbeck 

VO/0307/11 

   

 
9.3  Bebauungsplan Nr. 1131 - nördlich Widukindstraße - 

- 2. Verlängerung einer Veränderungssperre - 
VO/0339/11 

   

 
10  Baumaßnahmen  
  N.N. 

  
11  Allgemeine Vorlagen  
   

11.1  Stadtentwässerung - Maßnahmenkatalog 
2012/Katalogentwurf 2013 

VO/0415/11 

   

 
11.2  Umsetzungsvorschlag zur zusätzlichen 

Schulsozialarbeit 
VO/0578/11 

   

 
11.3  Anbringung einer Gedenktafel im Deweerthschen 

Garten zur Erinnerung an die Wuppertaler Opfer des 
Nationalsozialismus 

VO/0508/11 
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11.4  Rettungsdienstbedarfsplan der Stadt Wuppertal 2011 VO/0352/11 
   

 
 
12  Gremienbesetzung / Benennung  
   

  
12.1  Umbesetzung in der Verbandsversammlung des 

Wupperverbandes 
VO/0178/11 

   

 
12.2  Bildung des Anstaltsbeirats der Justizvollzugsanstalt 

Wuppertal-Ronsdorf 
VO/0595/11 

   

  

Nichtöffentlicher Teil 

13  Bestellung eines weiteren Betriebsleiters für den 
Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) 

VO/0534/11 

   

 
14  TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH - Verkauf von 

Anteilen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH an 
der Versatel AG 

VO/0575/11 

   

 
15  Bürgerantrag gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW 

hinsichtlich einer Ruhestörung 
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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück Briller Str. 183a in 
Wuppertal-Elberfeld 
vom: 27.06.2011 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 950) in Verbindung mit den §§ 14 
Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) hat der Rat der Stadt Wuppertal am 23.05.2011 folgende Satzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Die durch die Satzung der Stadt Wuppertal vom 01.07.2009 zur Sicherung der Bauleitplanung 
(Bebauungsplanes Nr. 1068 – Bayreuther Straße / Briller Straße -) erlassene Veränderungssperre 
für das Grundstück Briller Str. 183a (Gemarkung Elberfeld, Flur 382, Flurstücke 76 und 79) wird 
um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
 

§ 2 
 
 
Diese Satzung tritt am 16.07.2011 in Kraft. Sie tritt mit der Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes, spätestens jedoch mit Ablauf des 15.07.2012 außer Kraft. 
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2. Verlängerung einer Veränderungssperre für das Grundstück
Briller Straße 181 und 183 in Wuppertal-Elberfeld
Gemarkung Elberfeld,
Flur 382,
Flurstücke 76 und 79

Bebauungsplan Nr.: 1068 - Bayreuther Straße / Briller Straße -

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

1068
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hinweis.doc 

 
_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 23.05.2011 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zim-
mer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 27.06.2011 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück Berliner 
Str. 23 in Wuppertal-Oberbarmen 
Vom: 27.06.2011 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 950) in Verbindung mit den §§ 14 
Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Rat der Stadt Wuppertal am 23.05.2011 
folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Die durch die Satzung der Stadt Wuppertal vom 15.07.2010, bekannt gemacht am 21.07.2010, zur 
Sicherung der Bauleitplanung (Bebauungsplanes Nr. 1069 – Bredde / Berliner Straße -) erlassene 
Veränderungssperre für das Grundstück Berliner Str. 23 (Gemarkung Barmen, Flur 96, Flurstücke 
79, 96, 97 und 39/13 und Flur 97, Flurstück 84) wird um ein Jahr verlängert. 
 
 

§ 2 

 
 
Diese Satzung tritt am 22.07.2011 in Kraft. Sie tritt mit dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes, spätestens jedoch mit Ablauf des 21.07.2012 außer Kraft. 
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1. Verlängerung einer Veränderungssperre für das Grundstück
Rauer Werth 4, 6 und Berliner Straße 23 in Wuppertal Barmen
Gemarkung Barmen,
Flur 96, Flurstücke 79, 96, 97 und 39/13
Flur 97, Flurstück 84

Bebauungsplan Nr.: 1069 - Bredde / Berliner Straße -
Bebauungsplan Nr.: 1155 - Berliner Straße / Bredde -

1069 / 1155

Bredde

Rauer Werth

K
le

in
e
r 

W
e
rt

h

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Geltungsbereich des Bebauungsplanes
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_________________________ 

 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor-

den sind und 
 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 
 

_________________________ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 23.05.2011 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Lageplan liegt montags - freitags von 8 - 12 Uhr und donnerstags von 14 – 16 Uhr zur 
Einsichtnahme im Ressort 102 - Vermessung, Katasteramt und Geodaten -, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zim-
mer C 055 aus. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 27.06.2011 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Tagesordnung 4. Zweckverbandsversammlung 
in 42289 Wuppertal, Lenneper Straße 37, Kantine im Hinterhaus 

am 15.7.2011, 16.00 Uhr  
 
 
Öffentlicher Teil 
 
Beantwortung von Anfragen 
 
TOP 1  Niederschrift der 3. Sitzung am 11.3.2011 
 
TOP 2  "Lernende fördern - Strukturen stützen" 

- Evaluation der Wirksamkeit der Weiterbildungsmittel des 
Weiterbildungsgesetzes NRW (Vorlage Nr. 31) 

 
TOP 3  "Die Volkshochschule - Bildung in öffentlicher Verantwortung" 
  - Standortbestimmung des Dt. Volkhochschulverbandes  
  (Vorlage Nr. 32) 
 
TOP 4  Quartalsbericht 1/2011 (Vorlage Nr. 33) 
 
TOP 5  Genehmigung der Zweckverbandsumlage 2011 (Vorlage Nr. 34) 
 
TOP 6  Begleitbeschluss zum Wirtschaftsplan 2010 und zur Finanzplanung 
  2010 - 2014 
  hier: Sachstandsbericht (Vorlage Nr. 35) - Vorlage wird nachgereicht 
  
TOP 7  Verschiedenes 
   
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
Beantwortung von Anfragen 
 
TOP 1  Niederschrift der 3. Sitzung am 11.3.2011 
 
TOP 2  Verschiedenes 
 
 
 
 
gez. Renate Warnecke 
Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von SparkassenbüchernEinleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene Sparkassenbücher1. AufgeboteAufgebot vom SparkassenbuchNr .3011049339Nr. 3010373433Nr. 3430010458Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.Wuppertal, den 30.06.2011   STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand2. KraftloserklärungenKraftloserklärungen vom SparkassenbuchNr. 3443022110Nr. 3448296453Wuppertal, den 30.06.2011     STADTSPARKASSE WUPPERTAL            Der Vorstand
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Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf - in der Regel alle 2 Wochen 
Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung: Rechtsamt, Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal, Tel.: 0202/563-6450, Mail: bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 
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42103 Wuppertal, und im Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, erhältlich. 
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Internet und Newsletter-Bestellung: http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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